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Text 

Haftung von Zahlungsauslösediensten für nicht erfolgte, fehlerhafte oder verspätete Ausführung 
von Zahlungsvorgängen 

§ 81. (1) Wird ein Zahlungsauftrag vom Zahler über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so 
hat der kontoführende Zahlungsdienstleister dem Zahler den Betrag des nicht oder fehlerhaft ausgeführten 
Zahlungsvorgangs zu erstatten und das belastete Zahlungskonto gegebenenfalls wieder auf den Stand zu 
bringen, auf dem es sich ohne den fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. Dies gilt 
unbeschadet der Bestimmungen gemäß § 65 und § 79 Abs. 1 und 3. 

(2) Der Zahlungsauslösedienstleister hat nachzuweisen, dass der Zahlungsauftrag gemäß § 72 beim 
kontoführenden Zahlungsdienstleister des Zahlers eingegangen ist und dass der Zahlungsvorgang 
innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs authentifiziert, ordnungsgemäß aufgezeichnet und nicht durch ein 
technisches Versagen oder einen anderen Mangel im Zusammenhang mit der nicht erfolgten, fehlerhaften 
oder verspäteten Ausführung des Vorgangs beeinträchtigt wurde. 

(3) Haftet der Zahlungsauslösedienstleister für die nicht erfolgte, fehlerhafte oder verspätete 
Ausführung des Zahlungsvorgangs, so hat er dem kontoführenden Zahlungsdienstleister auf dessen 
Verlangen unverzüglich die infolge der Erstattung an den Zahler erlittenen Verluste oder gezahlten 
Beträge zu ersetzen. 
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